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Das Untersuchungsprogramm 1

Quelle: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.

Die empirische Grundlage der Studie bilden quantitative und qualitative Erhebungen: 

Bundesweite Online-Befragung bei allen 408 Jobcentern 

• Standardisierter Fragebogen - in großen Teilen identisch mit der Erhebung in 2009; 
     Nutzung von Freitextfeldern für Zusatzinformationen

• Durchführung: Mai/Juni 2016  

• Rücklaufquote: 79,7 Prozent

Qualitative Fallstudien 

Auswahl von fünf Jobcentern mit guter Praxis

• 3 gemeinsame Einrichtungen und 2 zugelassene kommunale Träger

• 5 Bundesländer - 2 Städte und 3 Landkreise

• 5 verschiedene SGB-II-Typen

Auswahl von fünf Jobcentern mit guter Praxis

• bei Jobcentern

• bei Kooperationspartnerinnen und -partnern im lokalen Hilfesystem für Suchtkranke

• mit suchtkranken Leistungsberechtigten

• insgesamt: 86 Gesprächspartner/innen



Nach den Erfahrungen der Jobcenter haben   
abhängigkeitskranke Leistungsbeziehende neben  
einer Suchterkrankung oft noch weitere Probleme.

Brüche in der Erwerbsbiografie Unter 25

Über 25

60,2
80,3

Fehlende Tagesstruktur Unter 25

Über 25

80,3
72,2

Probleme bei Bildung/Qualifikation Unter 25

Über 25

81,8
67,1

Antriebslosigkeit Unter 25

Über 25

72,7
65,2

Probleme in sozialen/familiären Beziehungen Unter 25

Über 25

71,5
59,9

Psychische Belastungen, wie z.B. Ängste Unter 25

Über 25

53,8
59,7

Andere gesundheitliche Beeinträchtigungen Unter 25

Über 25

27,5
52,2

Ver-/Überschuldung Unter 25

Über 25

49,2
52,0

Entzug der Fahrerlaubnis Unter 25

Über 25

25,4
50,8

Weigerung, Unterstützung anzunehmen Unter 25

Über 25

58,8
49,1

Nichtbeherrschen von Alltagsroutinen Unter 25

Über 25

70,3
48,4

Unwirtschaftliches Verhalten Unter 25

Über 25

51,4
42,9

Gestörter Tag-/Nacht-Rhythmus Unter 25

Über 25

57,1
40,1

Wartezeiten auf Therapie Unter 25

Über 25

35,6
39,4

Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden Unter 25

Über 25

47,3
35,1

Wohnprobleme/Wohnungslosigkeit Unter 25

Über 25

32,7
30,5

Strafrechtliche Probleme Unter 25

Über 25

46,9
23,4

Fehlende (Ausbildungs-)Reife Unter 25

Über 25

73,4
19,4

Häusliche Gewalt Unter 25

Über 25

8,4
9,1

Quelle: Repräsentative Befragung aller Jobcenter 2016
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.
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Jobcenter schätzen die suchtspezifische Qualifikation 
ihrer Fachkräfte 2016 deutlich besser ein als 2009  
(Erstbefragung)

„Im Großen und Ganzen sind die Fachkräfte 
auch ohne suchtspezifische Schulung 
qualifiziert genug, um Leistungsberechtigte 
angemessen zu beraten.“ 

14%

2016

10%

2009

„Die Fachkräfte wurden zu suchtspezifischen 
Inhalten noch nicht geschult, allerdings sehen 
wir diesbezüglich Schulungsbedarf.“

„Die Fachkräfte wurden zu suchtspezifischen 
Inhalten bereits geschult, es besteht aber noch 
weiterer Schulungsbedarf.“

„Die Fachkräfte wurden zu suchtspezifischen 
Inhalten bereits ausreichend geschult.“

2016

9%

2009

29%

2016

62%

2009

55%

2016

15%

2009

5%

Quelle: Repräsentative Befragung aller Grundsicherungsstellen 2009 und Jobcenter 2016
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.
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Bearbeitung der Suchtproblematik wird häufig nicht in 
die Eingliederungsvereinbarung aufgenommen.

4

11,5%Thema wird grundsätzlich nicht in EinV aufgenommen
aller Jobcenter

21,4%
aller Jobcenter

37,5%
aller Jobcenter

29,7%
aller Jobcenter

Thema wird nur in bestimmten Fällen in EinV aufgenommen

Das Vorgehen ist diesbezüglich nicht einheitlich

Thema wird grundsätzlich in EinV aufgenommen

Zum Beispiel

• nur im Hinblick auf die Verpflichtung, (einen ersten) Kontakt mit der Suchtberatungsstelle aufzunehmen

• wenn die / der Leistungsberechtigte dies wünscht  

• wenn sonstige konkrete Schritte (Stellung eines Reha-Antrags o.ä.) einvernehmlich vereinbart wurden

Quelle: Repräsentative Befragung aller Jobcenter 2016
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.



5 Leistungsberechtigte im SGB II mit  
Kontakt zur Suchtberatung

72.581
Alg II beziehende Leistungsberechtigte hatten 2015 Kontakt zur ambulanten Suchthilfe.

10.630 
Leistungsberechtigte erhielten 2015 Suchtberatung als Eingliederungsleistung nach dem SGB II

(Quellen:  IFT/DSHS 2015, Statistik der BA 2015, eigene Berechnungen)
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.



6 Wie schätzen die Jobcenter den Erfolg  
der Suchtberatung ein?

„Meistens“ bzw. „häufig“, sagen Jobcenter,

wird der Einstieg in eine Therapie gefördert

wird die Abstinenzbereitschaft erhöht

wird eine psychische Stabilisierung erreicht

werden mit der Sucht verbundene Folgeprobleme bearbeitet

werden Vermittlungshemmnisse abgebaut oder reduziert

wird der Einstieg in eine arbeitsbezogene Maßnahme ermöglicht

wird Abstinenz erreicht

84%

69%

61%

57%

48%

37%

18%

Quelle: Repräsentative Befragung aller Jobcenter 2016
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.



7 In Ostdeutschland gibt es mehr Maßnahmeangebote  
für Leistungsberechtigte mit Suchtproblemen. 

Jobcenter haben spezielle Zuständigkeiten 
für die Planung besonderer Integrations-/
Maßnahmeangebote für Leistungsberech-
tigte mit Suchtproblemen. 

Jobcenter haben spezielle Zuständigkeiten 
für die Begleitung von Integrations-/Maß-
nahmeangeboten für Leistungsberechtigte 
mit Suchtproblemen.

Jobcenter bieten spezialisierte Maßnahmen 
für Leistungsberechtigte mit Suchterkran-
kungen

Dass sich die Arbeitsmarktchancen von 
suchtkranken Menschen durch die Teil-
nahme an diesen Maßnahmen verbessert 
haben, meinten…

Gruppenmaßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung (§ 45 SGB III i.V. mit § 16 SGB II) 

Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine 
(§ 45 SGB III i.V. mit § 16 SGB II)

Arbeitsgelegenheiten (§ 16d SGB II)

Plätze für Menschen mit Suchtproblemen in Modellprojekten 
(der EU, des Bundes, des Landes etc.) 

Ostdeutschland

Ostdeutschland

Ostdeutschland

Ostdeutschland

Westdeutschland

Westdeutschland

Westdeutschland

Westdeutschland

35%

32%

68%

51%

18%

33%

51%

15%

28%

14%

42%

36%

11%

16%

28%

9%

Quelle: Repräsentative Befragung aller Jobcenter 2016
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.



8 Informationsaustausch zwischen Jobcenter und Ein- 
richtungen der Suchtrehabilitation bei der beruflichen 
Integration abhängigkeitskranker Menschen 

13%

21%

50%

39%

11%

der Jobcenter geben arbeitsbezogene Informationen an 
die Einrichtungen der Suchtrehabilitation weiter

der Jobcenter erhalten arbeitsbezogene Informationen 
von den Einrichtungen der Suchtrehabilitation

der Jobcenter informieren die Einrichtungen der  
Suchtrehabilitation nicht über ihre Maßnahmen

erhalten grundsätzlich keine Informationen 
von der Suchtrehabilitation 

tauschen regelmäßig Informationen 
mit der Suchtrehabilitation aus

Quelle: Repräsentative Befragung aller Jobcenter 2016
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.



9 Kooperationspartner der Jobcenter im lokalen  
Gesundheitssystem

Sozialpsychiatrische Dienste und  
Gesundheitsämter der Kommunen

Rechtliche Betreuerinnen 
und Betreuer

Beratungsstellen der freien Träger  
der Wohlfahrtspflege

Jugendhilfeträger und  
Jugendhilfeeinrichtungen 

(SGB VIII)
Sozialhilfeträger 
(SGB XII)

Maßnahmeträger

Ärzte (Hausärzte, substituierende Ärzte, Fachärzte)

Sucht-Reha-Kliniken

Arbeitgeber Suchtambulanzen in Allgemein- 
oder Fachkrankenhäusern

Krankenkassen

Selbsthilfegruppen

In % der Nennungen der Jobcenter

93,4%

85,2%

81,4%

Sucht-/Drogenberatungsstelle(n)

86,5%

69,5%

67,0% 63,8%

27,7%

26,1% 9,7%

21,1%
25,5%

16,0%

Jobcenter

Quelle: Repräsentative Befragung aller Jobcenter 2016
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.



10 Vermittlung in Arbeit ist nicht das wichtigste Erfolgs- 
kriterium bei der Betreuung erwerbsfähiger Leistungs-
berechtigter mit Suchtproblemen 

Erfolgskriterien bei der Betreuung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter  
aus Sicht der Jobcenter 
Mittelwert der Antworten auf einer Skala von 10 (gar nicht wichtig) bis 1 (sehr wichtig)

1,7
10 4 3 2 1

2,0
10 4 3 2 1

1,9
10 4 3 2 1

2,3

3,4

10 4 3 2 1

10 4 3 2 1

1,7
10 4 3 2 1

2,0
10 4 3 2 1

Motivierung der Leistungsberechtigten, eine Suchtberatung zu beginnen

Überwindung der Suchtproblematik

Sicheres Erkennen von Suchtproblemen

Richtiges Ansprechen der Suchtproblematik

Soziale Stabilisierung der Betroffenen

Hohe Inanspruchnahme der Suchtberatung durch die Leistungsberechtigten 
bei gleichzeitig niedrigen Abbruchsquoten bei der Suchtberatung

Hoher Anteil an nachhaltig in Beschäftigung bzw. 
Ausbildung vermittelten Suchtkranken

Quelle: Repräsentative Befragung aller Jobcenter 2016
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.



11 Die wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Betreuung  
erwerbsfähiger Leistungsberechtigter mit Sucht- 
problemen aus Sicht der Jobcenter

2,2
10 4 3 2 1

3,2
10 4 3 2 1

2,4
10 4 3 2 1

3,3

3,6

10 4 3 2 1

10 4 3 2 1

2,1
10 4 3 2 1

2,5
10 4 3 2 1

Eine Betreuungsrelation, die genug Zeit für die Arbeit mit Suchtkranken sichert

Eine hohe Kontaktdichte bei der Betreuung der suchtkranken Personen

Ein breites und kurzfristig verfügbares Angebot sozial flankierender Dienste

Eine enge Zusammenarbeit mit den Suchtberatungsstellen und 
den anderen Einrichtungen der Suchthilfe

Die suchtspezifische Qualifizierung des in der 
Vermittlung/Beratung tätigen Personals

Größere Ermessensspielräume der Fachkräfte, um auf den 
individuellen Fall eingehen zu können

Ein breites und differenziertes arbeitsmarktpolitisches Maßnahmeangebot

Mittelwert der Antworten auf einer Skala von 10 (gar nicht wichtig) bis 1 (sehr wichtig)

Quelle: Repräsentative Befragung aller Jobcenter 2016
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.



12 Unter welchen Bedingungen gelingt es, Leistungs- 
berechtigte mit Suchtproblemen in Beschäftigung zu 
integrieren?

Die Integration suchtkranker Leistungsberechtigter in Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt 
(inklusive der Vermittlung in Ausbildung)… 

gelingt aufgrund der Suchterkrankung nur in Ausnahmefällen

gelingt dann häufiger, wenn der/die suchtkranke Arbeitnehmer/in 
nach der Vermittlung weiter persönlich unterstützt wird.

gelingt dann häufiger, wenn die Suchtberatungsstelle dem Arbeitgeber gegenüber 
weitere Unterstützung für den/die suchtkranke Arbeitnehmer/in zusichert

gelingt nur in Ausnahmefällen, die Gründe dafür liegen 
aber nicht primär in der Suchterkrankung.

gelingt dann häufiger, wenn der (potenzielle) Arbeitgeber 
nichts von der Suchterkrankung weiß

gelingt nicht weniger häufig als bei Kund/inn/en 
ohne eine Suchterkrankung

67,4%

58,6%

22,9%

20,7%

16,3%

5,3%

Quelle: Repräsentative Befragung aller Jobcenter 2016; Antworten der Jobcenter auf die Frage: 
In: FIA/GISS/zoom/Prof. Henkel (2017): Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem SGB II.



Inforgrafiken BMG-Sucht


